
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 2 Maßstäbe und Grundsätze nach § 113 SGB XI der vollstationären Pflege  
 
 
Veröffentlichter Text der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und Qualitätssicherung 
nach § 113 SGB XI in der vollstationären Pflege vom 21. Juli 2011  
 
2.3.2.4 Übergangsregelung 
Sofern von der Regelung nach Ziffer 2.2.2.2 der Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur 
Qualität und Qualitätssicherung einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von 
Qualitätsprüfungen nach § 80 SGB XI in der stationären Pflege vom 10. Juli 1995 (i. d. F. vom 
31.Mai 1996) Gebrauch gemacht und auf begründeten Antrag von der 
Weiterbildungsanforderung für verantwortliche Fachkräfte abgesehen wurde, bleiben die 
Regelungen für die betroffenen verantwortlichen Pflegefachkräfte unberührt.  
 
 
 
Korrigierte Fassung der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und Qualitätssicherung 
nach § 113 SGB XI in der vollstationären Pflege vom 21. Juli 2011 
 
2.3.2.4 Übergangsregelung 
Sofern von der Regelung nach Ziffer 3.1.2.2 der Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur 
Qualität und Qualitätssicherung einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von 
Qualitätsprüfungen nach § 80 SGB XI in der vollstationären Pflege vom 07.03.1996 Gebrauch 
gemacht und auf begründeten Antrag von der Weiterbildungsanforderung für 
verantwortliche Fachkräfte abgesehen wurde, bleiben die Regelungen für die betroffenen 
verantwortlichen Pflegefachkräfte unberührt.  
 
 
 


